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Müssenwir den
Baulärmhinnehmen?
Im Nachbarhaus findet ein gros-
serUmbau statt. Der Lärm ist zeit-
weise unerträglich.Müssenwir das
hinnehmen?

Nein.Wenn eine Baubewilligung
vorliegt, können Sie dieArbeiten
zwar nicht verhindern. Doch
Lärm gilt alsMangel. Das bedeu-
tet, dass Sie Anspruch auf eine
Mietzinsreduktion haben. Ge-
mäss Gerichtsurteilen gibt es
üblicherweise eine Ermässigung
von bis zu 10 Prozent. In man-
chen Fällen haben Gerichte auch
schon 20 bis 50 Prozent zuge-
sprochen. Was selbst den Ver-

mieterinnen und Vermietern
manchmal nicht bewusst ist: Die
Mietreduktion ist selbst dann
geschuldet,wenn sie keinen Ein-
fluss auf die Bauarbeiten neh-
men können.

Was als laut empfundenwird, ist
zwar teilweise Interpretations-
sache:Wenn es über das übliche
Mass hinausgeht, könnenMiete-
rinnen und Mieter Ansprüche
geltend machen. So weit die
grobe Orientierungshilfe. Diese
Schwelle ist mit Sicherheit über-
schritten, wenn Bauarbeiter
pfählen oder sogar sprengen.
Dann kommt es aber auch dar-
auf an, wie nahe sich die Bau-
stelle bei derWohnung befindet.

Und erschwerend wäre gewiss,
wenn auchwährend Ruhezeiten
– beispielsweise nachts oder am
Wochenende – gearbeitet wird.
Schliesslich könnenweitere Im-
missionen wie Staub und Dreck
auf dem Balkon oder im Garten
zu Mietreduktionen führen.
Manchmal ist auch die Privat-
sphäre oder die Zufahrt einge-
schränkt.

Was kann ich gegen eine
überheizteWohnung
unternehmen?
MeineWohnung ist überheizt –
die Temperatur liegt stets zwi-
schen 23,5 und 24,5 Grad, ob-
wohl ich die Steuerung auf das

Minimum gestellt habe. Die
Vermieterin will die Temperatur
nicht senken.Was kann ich
dagegen unternehmen?

BeiMindesttemperaturen gibt es
strikte Vorschriften: Unter 20
Grad sollte die Temperatur in
Wohnräumen nicht fallen, da
sonst ein erhöhtes Schimmelri-
siko besteht. Bei zu viel Wärme
ist die Rechtslage etwasweniger
klar. Grundsätzlich sollte man
dieTemperatur individuell regu-
lieren können,wobei das beimo-
dernenHeizsystemenmanchmal
nicht möglich ist. Laut Fabian
Gloor vom Mieterinnen- und
Mieterverband Deutschschweiz
gelten Abweichungen von 3 bis

5 Grad grundsätzlich alsMangel,
bei dem Ansprüche geltend ge-
macht werden können. Im vor-
liegenden Fall dürfte diese
Schwelle knapp überschritten
sein. Im Streitfall ist es immer
sinnvoll, das möglichst objektiv
zu dokumentieren. Messen Sie
dafür die Temperatur in der
Raummitte – nicht etwa direkt
an einem Heizkörper. Und ma-
chen Sie ein Foto, auf dem die
gemessene Temperatur ersicht-
lich ist. Ob Sie vor einemGericht
eine Mietzinsreduktion durch-
setzen könnten, ist unsicher.
Gloor schätzt, dass eine Mietre-
duktion von 5 bis 15 Prozent an-
gemessen wäre. Zudem können
Sie eine Reduktion der Neben-

kosten verlangen. Denn bei tie-
ferer Temperatur wäre da eine
Einsparungmöglich.Wichtig ist,
dass Sie die Liegenschaftsver-
waltung schon vor der Abrech-
nung darüber informieren. Die
Schwierigkeit dabei ist, die Höhe
der Einsparung objektiv zu be-
stimmen.
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—Werden Angestellte
häufiger krank?
Zahlen des Bundesamts für Sta-
tistik zeigen, dass die Absenzen
aufgrund von Krankheit oder
Unfall kontinuierlich zunehmen.
2010 fehltenAngestellte beiVoll-
zeitbeschäftigung durchschnitt-
lich 6,3 Tage im Jahr. Im vergan-
genen Jahrwaren es 7,6Tage,was
einer Zunahme von gut 20 Pro-
zent entspricht. 2022 stieg der
Durchschnittswert –wahrschein-
lich als Folge der Pandemie – gar
auf 9,3 Tage.

In einer Umfrage bestätigen
acht von zehn grossen Kranken-
taggeldversicherern den Trend.
Als Hauptgrund nennen die
meisten eine starke Zunahme
psychischer Erkrankungen. So
teilt etwa die Helsana mit, dass
derAnteil der Fällemit Diagnose
«Psyche undVerhaltensstörung»
zwar unter 8 Prozent liege. Doch
diese Fällewürden rund 30 Pro-
zent aller Leistungskosten im
Krankentaggeld ausmachen.

—Die Voraussetzungen
für eine Absenz
Manche bleibenmit Kopfschmer-
zen der Arbeit fern, andere wol-
len ihren beruflichen Pflichten
sogar dann nachkommen,wenn
sie gemäss Arztzeugnis im Bett
bleiben müssten. Beim persön-
lichen Empfinden von Schmerz
oder Beeinträchtigungen gibt es
also grosse Unterschiede.

DasArbeitsrecht bietet in die-
ser Frage keine klaren Kriterien.
Das Obligationenrecht setzt als
Grund für eine Absenz voraus,
dass sie unverschuldet ist. Krank-
heit oder Unfall gilt abgesehen
vonwenigen Ausnahmen nie als
verschuldet,wie Roger Rudolph,
Arbeitsrechtsexperte an derUni-
versität Zürich, erläutert. Eine
Ausnahme wäre etwa, wenn je-
mand trotz Warnhinweisen bei
sehr grosser Lawinengefahr auf
der Skitour in einen Lawinen-
hang fährt und verunfallt.

Mit anderen Worten: Es gibt
viel Interpretationsspielraum.
Wer sich aufgrundvonKrankheit
oder Unfall so schlecht fühlt,
dass die Arbeit unzumutbar er-
scheint, darf sich krankmelden.

—Arztzeugnis schon
am ersten Tag?
Laut Roger Rudolph sind kurze
Absenzen kaum je umstritten.
Wenn Angestellte jedoch unge-

wöhnlich häufig nicht zurArbeit
erscheinen und etwa regelmäs-
sigmit Krankheitstagen amFrei-
tag oder Montag ihrWochenen-
de verlängern, können bei der
Arbeitgeberin schon Zweifel auf-
kommen.

Eine skeptischeArbeitgeberin
hat aber nur beschränkte Druck-
möglichkeiten. Die wichtigste:
Angestellte sind beweispflichtig.
Wenn sie den Nachweis einer
Krankheit schuldig bleiben, darf

die Arbeitgeberin davon ausge-
hen, dass sie gesund sind. Das
kann unangenehme Folgen bis
hin zu einer Kündigung haben.

DerNachweis einerKrankheit
oder eines Unfalls erfolgt mit ei-
nemArztzeugnis. In der Schweiz
müssen Arbeitnehmende oft ab
dem dritten Tag ein solches
Zeugnis vorlegen. Doch diese
Frist istweder imGesetz noch in
der Gerichtspraxis verankert.
Ein Unternehmen darf deshalb
schon für den ersten Tag einer
Absenz einen Krankheitsnach-
weis verlangen, wenn weder im
Arbeitsvertrag noch imPersonal-
reglement etwas anderes verein-
bart ist. In Branchen mit Perso-
nalnotstand oder bei den er-
wähnten zweifelhaften Fällen ist
das Arztzeugnis ab dem ersten
Tag der Krankheit gebräuchlich.

—Bedeutung der vertrauens-
ärztlichen Untersuchung
Wenn Zweifel an der Arbeitsun-
fähigkeit bestehen, können Un-
ternehmen oder Versicherer bei
einemVertrauensarzt eine Zweit-
meinung einholen. Häufig ge-

schehe das ziemlich automati-
siert nach dem Bezug einer ge-
wissen Anzahl Taggelder, sagt
Luzius Hafen, der als Fachanwalt
der Kanzlei Advo5 in umstritte-
nen Fällen Angestellte vertritt.
Wenn der Vertrauensarzt zu ei-
nem anderen Schluss kommt,
wird es für Betroffene schwierig.

«Die erkrankte Person ist
häufig überfordert, und wenn

deren Arzt sich nicht für sie ein-
setzt, steht sie auf verlorenem
Posten», sagt Hafen.DieVertrau-
ensärzte stünden im Zweifel auf
der Seite desAuftraggebers, und
problematisch seien oft völlig
unrealistische Prognosen zurGe-
nesung.Deshalb sei es durchaus
angebracht, ein vertrauensärzt-
liches Zeugnis kritisch zu hinter-
fragen.

—Was taugt der
Versicherungsschutz?
Viele Firmen haben eine Kran-
kentaggeldversicherung abge-
schlossen. Diese sieht üblicher-
weise vor, dass Angestellte im
Krankheitsfall während bis zu
zwei Jahren 80 Prozent ihres
Lohns erhalten. Ohne Kranken-
taggeldversicherung ist die Fir-
maverpflichtet, im erstenDienst-
jahr während dreier Wochen
den vollen Lohn zu bezahlen.
Die Dauer der Lohnfortzahlung
steigt mit der Anstellungsdauer.
Dabei kann es regionale Unter-
schiede geben, die in der Berner,
Zürcher und Basler Skala defi-
niert sind.

Bei einer bleibenden gesund-
heitlichen Beeinträchtigung dau-
ert es mindestens ein Jahr – oft
aber zwei bis drei Jahre –, bis
eine Invalidenrente bewilligt
wird. Eine Krankentaggeldversi-
cherung ist aus Sicht der Ange-
stellten besser als die Lohnfort-
zahlung ohne Versicherung, da
sie denAusfall bis zu einer allfäl-
ligen Rente länger überbrückt.
«Doch dieVersicherer unterneh-
men einiges, damit sie nicht über
die gesamten zwei Jahre eine
Lohnfortzahlung leisten müs-
sen», sagt Luzius Hafen. So kön-
ne beispielsweise die Versiche-
rung imKleingedruckten regeln,
dass die Leistungen früher en-
den, wenn man das Unterneh-
men verlässt.

Viele Versicherer bieten zu-
dem eine persönliche Betreuung
von Betroffenen an, die bei-
spielsweise zu einer rascheren
Wiedereingliederung oder Um-
schulung führen kann. Neben
positivenAspekten einer solchen
Betreuung nennt Luzius Hafen
auch kritische Punkte: «Ich habe
beispielsweise erlebt, dass eine
Person als Preis für ein solches
Coaching unabhängig vom
Krankheitsverlauf hätte auf Ver-
sicherungsleistungenverzichten
müssen.»

—Wann ist eine Kündigung
erlaubt?
Es gibt zwar einen Kündigungs-
schutz bei Krankheit oderUnfall,
doch der ist zeitlich auf soge-
nannte Sperrfristen begrenzt. Im
ersten Dienstjahr sind das
30Tage,vom zweiten bis fünften
90 und ab dem sechsten Dienst-
jahr 180Tage. Der Schutz gilt nur
während der krankheitsbeding-
tenAbwesenheit. Sobald jemand
an denArbeitsplatz zurückkehrt,
ist eine Kündigung möglich.

Was gilt bei Krankheit amArbeitsplatz?
Rechte und Pflichten Die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle steigt seit Jahren. Immer wieder kommt es deswegen zu Konflikten.
Was Angestellte in diesem Zusammenhang wissen sollten.

Ein Unternehmen
darf schon für
den ersten Tag
einer Absenz
ein Arztzeugnis
verlangen.
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Die Ausschläge 2020–2023 hängen u.a. mit der Pandemie zusammen.

Absenzdauer wegen Krankheit und Unfall von Vollzeitangestellten
in der Schweiz, in Tagen

Angestellte waren 2023 einen Tag länger krank als 2010

Wo sind denn alle? 2023 fehlten Angestellte bei Vollzeitbeschäftigung durchschnittlich 7,6 Tage im Jahr. Foto: Getty Images


